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BEBAUUNGSPLAN
Nr.10 - Langengrassau Originalblattformat: A2

Quellenvermerk: (c) Geobasis-DE/LGB 2022

RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 348) geändert worden ist 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) geändert worden ist  

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 
2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist  

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgi-
sches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 17]) 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 5a BauNVO) 
Als Art der baulichen Nutzung wird ein Dörfliches Wohngebiet festgesetzt. 

Zulässig sind: Wohngebäude, Wirtschaftsstellen land - und forstwirtschaftlicher Nebener-
werbsbetriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, Kleinsiedlungen 
einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten, nicht gewerbliche Einrichtun-
gen und Anlagen für die Tierhaltung, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
Gewerbebetriebe und Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, so-
ziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmen gem. § 5a Abs. 3 sind unzulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 16, 19 und 20 BauNVO) 
Im Dörflichen Wohngebiet 2 (MDW 2) ist abweichend von der festgesetzten Zahl der Voll-
geschosse ein weiteres Vollgeschoss zulässig, wenn dieses über höchstens zwei Dr ittel 
seiner Grundfläche eine Höhe von 2,30 m erreicht. 

3. Bauweise  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.§ 22 BauNVO) 
Für das Dörfliche Wohngebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. 

Im Dörflichen Wohngebiet 1 (MDW 1) sind nur Doppel- und Einzelhäuser zulässig. 

4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 
Im Dörflichen Wohngebiet sind je Wohneinheit 2 Stellplätze auf dem privaten Baugrund-
stück zu errichten. 

5. Wohngebäude für eine bestimmte Personengruppe  (§ 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB) 
 
Im MDW 2 ist bei der Errichtung von Wohngebäuden mindestens eine Wohnung für alte 
Menschen oder Menschen mit Behinderung herzustellen und zu verwenden. Die betreffen-
den Wohnungen müssen ohne die Benutzung von Treppen zugänglich sein und eine roll-
stuhlgerechte Grundrissorganisation und Wohnungsausstattung aufweisen. 
 
6. Verkehrsfläche  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die in der Planzeichnung festgesetzte Verkehrsfläche ist öffentlich. Die Einteilung der Ver-
kehrsfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
 
7. Versickerungspflicht  (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG) 
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf Vegetationsflächen 
oder in Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst zu versickern. 

8. Lärmschutzfestsetzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Zum Schutz vor Lärm muss im MDW 2 mindestens ein schutzbedürftiger Raum von Woh-
nungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei schutzbedürftigen Räumen müssen mindestens 
zwei schutzbedürftige Räume mit den notwendigen Fenstern zu der von der Bundesstraße 
abgewandten Gebäudeseite orientiert sein. 

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 
9.1 Stellplätze und Zufahrten: Auf den Baugrundstucken ist eine Befestigung von Stellplatz-
flachen und ihren Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasen-
steinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. 

9.2 Im Dörflichen Wohngebiet sind Schottergarten unzulässig. 

9.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je angefangene 100 m² Grund-
stücksfläche 1 Obstbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang von mindestens 10-
12 cm, gemessen in 1 Meter Höhe). Die Gehölzliste wird empfohlen. 

9.4 Die mit A 1 gekennzeichneten Flächen dienen zur Anlage linienhafter Gehölzstrukturen. 
Hierzu sind zu pflanzen: je 50 m² Pflanzfläche ein Baum der Pflanzqualität: Stammumfang 
von 10 – 12 cm gemessen in 1 Meter Höhe sowie 10 Sträucher der Qual ität 60/80. Die 
Gehölzliste wird empfohlen. 

Hinweise:  

Denkmalschutz: Der Planbereich berührt ein Bodendenkmal i. S. v. § 2 Abs. 1, 2 Nr. 4 i. 
V. m. § 3 Abs. 1 BbgDSchG. Die Bestimmungen des BbgDSchG sind zu beachten. Bei 
geplanten Bodeneingriffen gilt: Di e Realisierung von Bodeneingriffen (z. B. Tiefbaumaß-
nahmen) ist erst nach Abschluss archäologischer Dokumentations- und Bergungsmaßnah-
men in organisatorischer und finanzieller Verantwortung des Bauherrn (§ 9 Abs. 3 und 4, 7 
Abs. 3 und 4 BbgDSchG) und Freig abe durch die Denkmalschutzbehörde zulässig. Die 
Bodeneingriffe sind erlaubnispflichtig (§ 9 Abs. 1 BbgDSchG). 

Altlasten: Auf dem Flurstück 492 der Flur 7 in der Gemarkung Langengrassau ist unter der 
ISAL-Nummer 0332610150 eine festgestellte Altablagerung mit der ortsüblichen Bezeich-
nung "Müllkippe am Sportplatz, Langengrassau" registriert. Sensible Nutzungen sind unzu-
lässig. Im Vorfeld von Nutzungsänderungen sind im Rahmen durchzuführender Vorunter-
suchungen der gesamte Deponiekörper abzugrenzen und nach § 12 BBodSchV eine ori-
entierende Untersuchung durchzuführen. 

Ausgleichsflächen / -maßnahmen: 

Auf dem Flurstück 492 befindet sich eine Ausgleichsfläche mit dem Thema „Feuchte Senke“ 
für die Errichtung von Windkraftanlagen zwischen Langengrassau und Zöllmersdorf. 

Auf dem Flurstück 494, am östlichen Rand zum Flurstück 628 befindet sich eine Kompen-
sationsmaßnahme aus einem Straßen- bzw. Radewegebau des Landesbetriebes Straßen-
wesen. Hier wurden sieben Bäume gepflanzt. 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
Auslegungsvermerk 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10-Langengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm “ 
der Gemeinde Heideblick, Stand ………………….…, wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom ……………………..… bis 
zum ……..………………………….  aufgrund der ortsüblichen Bekanntmachung am 
………………………….  im Bauamt der Gemeindeverwaltung Heideblick öffentlich ausge-
legt. 
 
 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 
 
 
 
1. Katastervermerk 
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom
12/2022 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und 
Plätze vollständig nach. 
Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Über-
tragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich. 
 
 
 
 
-Ort-, den …………….. ……………………………………………. 
Siegel   Name / Vermessungsbüro - 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
2. Satzungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung Heideblick hat am ………………………………..den Bebauungs-
plan Nr. 10-Langengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm“ der Gemeinde Heideblick als 
Satzung beschlossen und die Begründung zum Bebauungsplan gebilligt. 
 
 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 
 
 
 
3. Ausfertigung 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans Nr. 10-Langengrassau „Wohngebiet 
Am Bahndamm“ der Gemeinde Heideblick und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu 
ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung Heideblick vom ………….…..…überein-
stimmen. 
 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 
 
 
 
4. Bekanntmachung 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 10-Langengrassau „Wohngebiet Am 
Bahndamm“ der Gemeinde Heideblick wurde am ............................................. ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 
 
 
Heideblick, den ………..  ……………………………………………. 
Siegel   Frank Deutschmann 

Bürgermeister der Gemeinde Heideblick 

 


